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HRM2 mit Augenmass einführen 
 
Der Regierungsrat wird beauftragt, im Rahmen der Einführung des neuen Rechnungslegungsmo-
dells HRM2 per 1. Januar 2017 folgende Massnahmen zu ergreifen: 
1. Sämtliche Massnahmen, die im Hinblick auf die Aufwertung des Verwaltungsvermögens in die 

Wege geleitet wurden, sind sofort zu stoppen. 
2. Der Regierungsrat leitet eine Änderung des Gesetzes über die Steuerung von Finanzen und 

Leistungen (FLG) in die Wege, die zum Ziel hat, dass das Verwaltungsvermögen ohne Aufwer-
tung ins HRM2 überführt wird. 

3. Falls die Aufwertung des Verwaltungsvermögens trotzdem durchgeführt wird, soll dies zu mög-
lichst realistischen Werten durchgeführt werden, analog zur Auslagerung der psychiatrischen Kli-
niken. 

4. Falls die Vermögensneubewertung im Rahmen der HRM2-Umsetzung trotzdem durchgeführt 
wird, soll der Gesamtbetrag der Vermögensneubewertung vollständig der Neubewertungsreserve 
zugeteilt werden und nicht wie vorgesehen nur ein Betrag von 1,4 Milliarden Franken. Diese Re-
serve verteilt sich linear auf die nächsten 50 Jahre. 

Begründung: 
Die wichtige Frage der Aufwertung des Verwaltungsvermögens im Rahmen der Einführung des 
HRM2 wurde politisch bisher nie unter Vorliegen sämtlicher Fakten diskutiert. Namentlich findet sich 
in den Unterlagen zur FLG-Revision nirgends der Hinweis, dass a) die Aufwertung des Verwal-
tungsvermögens gemäss den Vorgaben der kantonalen Finanzdirektorenkonferenz nicht zwingend 
ist und dass b) andere Kantone HRM2 ohne eine Aufwertung des Verwaltungsvermögens umset-
zen. Deshalb muss der Entscheid über eine Aufwertung des Verwaltungsvermögens nun endlich 
unter Berücksichtigung dieser bisher dem Grossen Rat und der Öffentlichkeit nicht bekannten Fak-
ten neu beurteilt werden. 
Die Aufwertung des Verwaltungsvermögens hat finanzpolitisch enorme Folgen. Heute beträgt die-
ses knapp 7 Milliarden. 2014 rechnete die Regierung mit einer Aufwertung von rund 5 Milliarden 
Franken. Die Neubewertung hat allerdings mehrere Haken: So wird etwa die Schuldenbremse teil-
weise aufgehoben. Das wundersam und nur auf dem Papier vermehrte Vermögen ist weder in flüs-
sigen Mitteln vorhanden noch kann es in solche umgewandelt werden. Der Kanton braucht seine 
Strassen, Gefängnisse, Werkhöfe oder sonstigen Infrastrukturen, um seine hoheitlichen Aufgaben 
auszuführen. Kantonsstrassen etwa lassen sich nicht zu Quadratmeterpreisen verkaufen. Das auf-
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gewertete Verwaltungsvermögen schönt zwar die Bilanz, verursacht aber zusätzliche Kosten für 
Abschreibungen. Denn das aufgewertete Vermögen muss ja zum zweiten Mal abgeschrieben wer-
den. Das belastet die laufende Rechnung über Jahrzehnte. Der Regierungsrat hat in seiner Antwort 
auf die Motion «HRM2 – Gesamtbetrag der Vermögensneubewertung soll der Neubewertungsre-
serve zugeteilt werden» geschrieben, dass als direkte Folge der Aufwertung der Vermögenswerte 
der jährliche Abschreibungsbedarf in den ersten Jahren nach der Umstellung um rund 55 Millionen 
zunehmen wird, was zu einer entsprechenden Verschlechterung der Laufenden Rechnung führe. 
Dieser Mehrbedarf resultiert hauptsächlich aus der Aufwertung der fondsfinanzierten Aufwertungs-
reserven. Diese wurden bis anhin sofort zu 100 Prozent abgeschrieben.  
Im Rahmen der Angebots- und Strukturüberprüfung wurde beschlossen, die Aufwertung der fonds-
finanzierten Vermögenswerte von 1,4 Milliarden nicht dem Eigenkapital gutzuschreiben, sondern 
damit eine Aufwertungsreserve zu bilden, die linear als Ertrag der Laufenden Rechnung über einen 
Zeitraum von 15 Jahren wieder aufgelöst wird. Das bedeutet, dass die zusätzliche Belastung der 
laufenden Rechnung bis ins Jahr 2031 aufgeschoben wird, indem ein Teil der Aufwertung dafür 
verwendet wird, sich selber wieder abzuschreiben. Die nächsten Generationen müssten dann aber 
ab 2032 den Preis für die künstliche Aufwertung des Verwaltungsvermögens durch höhere Ab-
schreibungen in Millionenhöhe in der laufenden Rechnung berappen. 
Das Hauptargument, das der Regierungsrat für die Aufwertung ins Feld führt, ist der eigene An-
spruch, HRM2 konform mit den Leitlinien des internationalen Rechnungslegungsstandards für den 
öffentlichen Sektor, den «International Public Sector Accounting Standards (Ipsas)», umzusetzen. 
Die Argumentation, dass sonst die Ipsas-Standards und hier namentlich der Grundsatz des «True-
and-Fair-Views» nicht eingehalten würde, ist aus zwei Gründen nicht statthaft: 
1. Der Kanton Bern setzt HRM2 ohnehin nicht Ipsas-konform um. In der Informationsbroschüre 

«Die Ipsas-konforme Umsetzung des harmonisierten Rechnungslegungsmodells HRM2 im Kan-
ton Bern» räumt der Regierungsrat auf Seite 3 explizit ein, dass er sogar bewusst in gewissen 
Bereichen von den Vorgaben von Ipsas abweicht. «Dies ist insbesondere beim durch den Regie-
rungsrat beschlossenen Verzicht auf die Konsolidierung der Mehrheitsbeteiligungen sowie auf 
die periodengerechte Steuerabgrenzung der Fall», heisst es dort wörtlich.  

 Neben dem Verzicht auf Vollkonsolidierung der Mehrheitsbeteiligungen und dem Verzicht auf die 
Periodengerechtigkeit bei den Steuern wird auf Seite 18 noch ein dritter Punkt erwähnt, wo be-
wusst von Ipsas abgewichen wird: Eigentlich sollten gemäss Ipsas Investitionen unabhängig von 
deren Finanzierung immer gleich behandelt werden. Das heisst, dass neu auch Investitionen 
Auswirkungen auf den Finanzierungssaldo bzw. die Schuldenbremse der Investitionsrechnung 
haben, die aus einer Spezialfinanzierung oder einem Fonds finanziert wurden. Doch der Regie-
rungsrat hat den Fonds zur Deckung von Investitionsspitzen entgegen den Ipsas-Richtlinien von 
dieser Regelung ausgenommen.  

2. Die Aufwertung des Verwaltungsvermögens im Rahmen der Einführung des HRM2 ist in keiner 
Art und Weise zwingend. Gemäss den Empfehlungen der kantonalen Finanzdirektoren ist ein 
Restatement nach dem True-and-Fair-View-Ansatz, das über den Mindeststandard hinausgeht, 
fakultativ. «Beim Verwaltungsvermögen muss keine Neubewertung vorgenommen werden. Die 
Restbuchwerte der bereits aktivierten Anlagen werden unverändert in die neue Bilanz gemäss 
HRM2 übernommen», heisst es wortwörtlich zu den Empfehlungen der Finanzdirektorenkonfe-
renz zu Artikel 19 Absatz 2. Andere Kantone werten das Verwaltungsvermögen im Rahmen der 
HRM2-Einführung deshalb auch nicht auf. So etwa St. Gallen, aber auch Berns Nachbarkanton 
Freiburg.  

Fazit: Wenn also der Kanton Bern auf eine Aufwertung des Verwaltungsvermögens verzichten wür-
de, wäre dies zum einen vollkommen konform mit den Empfehlungen der Finanzdirektorenkonfe-
renz. Und zum anderen würde der Kanton Bern überhaupt nicht aus der Reihe tanzen, da andere 
Kantone ebenfalls auf eine Aufwertung des Verwaltungsvermögens verzichten. Der Regierungsrat 
ist zudem selber bewusst in drei Punkten von Ipsas abgewichen, und die Umsetzung des HRM2 
durch den Kanton Bern ist demnach ohnehin nicht vollständig Ipsas-konform. Der Regierungsrat hat 
also seinen eigenen Grundsatz einer vollkommen Ipsas-konformen Einführung des HRM2 selbst 
schon verletzt. 
Begründung der Dringlichkeit: Die Aufwertung des Verwaltungsvermögens ist per 1. Januar 2017 
vorgesehen. Um dies zu verhindern, muss ein Entscheid möglichst rasch fallen. 
 
Antwort des Regierungsrats 
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Der Kanton Bern wird auf den 1. Januar 2017 das von der Konferenz der Kantonalen Finanzdirekto-
rinnen und Finanzdirektoren (FDK) entwickelte und empfohlene Harmonisierte Rechnungsmodell 2 
(HRM2) Ipsas-konform, d. h. in Anlehnung an die «International Public Sector Accounting Stan-
dards», einführen. Der Grosse Rat hat die entsprechende Revision des Gesetzes über die Steue-
rung von Finanzen und Leistungen (FLG) am 28. November 2013 beschlossen, wobei Art. 5 Abs. 3 
des FLG lediglich bestimmt, dass die Rechnungslegung nach allgemein anerkannten Normen der 
Rechnungslegung erfolgt und der Regierungsrat das anzuwendende Regelwerk durch Verordnung 
festlegt. Aus diesem Grund handelt sich vorliegend mit Ausnahme der Ziffer 2 (Einleitung einer Ge-
setzesrevision) um eine Richtlinienmotion. In Bezug auf die Forderung gemäss Ziffer 4 weist der 
Regierungsrat darauf hin, dass die Umsetzung eine FLG-Revision bedingen würde. 
Ipsas-konforme Einführung des HRM2 
Während HRM2 als Fachempfehlung lediglich den kleinsten gemeinsamen Nenner unter den Kan-
tonen darstellt, ist Ipsas der einzige international anerkannte Rechnungslegungsstandard für den 
öffentlichen Sektor. Die Standards basieren auf den Grundsätzen der periodengerechten Darstel-
lung der wirtschaftlichen Situation, der Stetigkeit und der Wesentlichkeit der Informationen. Diese 
Grundsätze vermitteln in ihrer Summe ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild – 
das sogenannte Prinzip von «True and Fair View».  
Eine nach HRM2 erstellte Rechnung erfüllt die Anforderungen des «True and Fair View»-Prinzips 
nicht. Bei HRM2 handelt es sich um ein Rechnungsmodell, welches weitreichende Vorgaben hin-
sichtlich der Buchführung macht und dem Kontenplan einen hohen Stellenwert beimisst. Gleichzei-
tig sind die Vorgaben bzw. Empfehlungen in Bezug auf die Bewertung und Konsolidierung eher zu-
rückhaltend. Bei Ipsas steht die Darstellung der effektiven finanziellen Lage im Zentrum. Ipsas steht 
nicht im Widerspruch zu HRM2, sondern geht im Vergleich weiter und ist strenger. 
Der Regierungsrat hat sich im Jahr 2010 bewusst für ein schrittweises Weiterentwickeln der Rech-
nungslegung des Kantons Bern entschieden. HRM2 soll Ipsas-konform eingeführt werden. Das 
heisst, dass Ipsas nicht vollumfänglich umgesetzt wird – wie im Übrigen in allen anderen Kantonen 
auch nicht, welche sich an Ipsas anlehnen. So verzichtet der Kanton Bern beispielsweise auf eine 
Konsolidierung der Jahresrechnung mit den Mehrheitsbeteiligungen (u. a. mit der BEKB AG, BKW 
AG und der Bedag AG). Die Ipsas-Konformität soll jedoch die Möglichkeit offen lassen, die Rech-
nungslegung in Richtung einer integralen Anwendung von Ipsas weiterzuentwickeln, ohne später 
die im Zuge der Einführung von HRM2 vorgenommen Veränderungen wieder rückgängig machen 
zu müssen. 
Neubewertung der Aktiven und Passiven (Restatement) 
Einer der zentralen Punkte einer Ipsas-konformen Umsetzung des HRM2 stellt den Ausweis des 
Vermögens zum effektiven Wert dar. Mit der Einführung des neuen Rechnungslegungsstandards 
werden die Aktiven und Passiven neu bewertet (Restatement). Die Vermögenswerte werden dabei 
so dargestellt, wie wenn das Ipsas-konforme HRM2 schon immer angewendet worden wäre. Aus 
Gründen der Transparenz wird somit nach dem Grundsatz von «True and Fair View» verunmög-
licht, wie bisher stille Reserven zu bilden.  
Bei den Vermögenswerten gilt es zwischen Finanz- und Verwaltungsvermögen zu unterscheiden. 
Finanzvermögen kann ohne Beeinträchtigung der Erfüllung öffentlicher Aufgaben veräussert wer-
den (z. B. Liegenschaft, welche nicht mehr zur öffentlichen Aufgabenerfüllung genutzt wird). Fi-
nanzvermögen wird grundsätzlich nach dem Verkehrswertprinzip bilanziert. Vermögenswerte im 
Verwaltungsvermögen dienen unmittelbar der öffentlichen Aufgabenerfüllung (Verwaltungsgebäude, 
Schulliegenschaften, Werkhöfe, Haftanstalten, Strassen usw.). Verwaltungsvermögen wird zu den 
Anschaffungskosten abzüglich der kumulierten Abschreibungen (linear nach Nutzungsdauer) bilan-
ziert.  
Prozess der Neubewertung 
Der Regierungsrat hat im Februar 2010 die Finanzdirektion beauftragt, zusammen mit den Direktio-
nen und der Staatskanzlei die Ipsas-konforme HRM2-Lösung umzusetzen. Diese orientiert sich an 
der Umsetzungspraxis anderer Kantone, insbesondere derjenigen des Kantons Zürich. Zur Erarbei-
tung der fachlichen Festlegungen wurden Arbeitsgruppen gebildet, in denen auch externe Fachex-
perten (u. a. PwC, Wüest & Partner AG) mitarbeiteten. Die Finanzkontrolle hat die Umsetzungsar-
beiten eng begleitet. Sie wurde über sämtliche Schritte informiert, dokumentiert und mit Teilergeb-
nissen und allen relevanten Projektunterlagen laufend bedient. 
In den letzten Jahren wurden die Detailkonzepte erstellt und die umfassenden Neubewertungsarbei-
ten mit dem Fokus auf die Immobilien und die Investitionsbeiträge vorgenommen. Im Verlauf des 
Jahres 2015 wurden diese Bewertungsarbeiten intensiviert und die Mitarbeitenden der Finanzdiens-
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te geschult.  
Der Kanton Bern besitzt rund 4500 Liegenschaften und Grundstücke. Eine Bewertung jeder einzel-
nen Immobilie hätte sowohl personell aus auch finanziell zu einem unverhältnismässigen Aufwand 
geführt. Aus diesem Grund erfolgte die Bewertung nach dem Prinzip der Wesentlichkeit. Die 150 
wertmässig grössten Objekte wurden durch die Firma Wüest & Partner AG einzeln nach einer aner-
kannten Methode bewertet. Diese Liegenschaften decken rund zwei Drittel des Gesamtwertes der 
Immobilien ab. Die restlichen Objekte wurden nach dem gleichen Bewertungsmodell «am Schreib-
tisch» bewertet. Bei 50 dieser Objekte wurden durch die Firma Wüest & Partner AG noch Stichpro-
ben durchgeführt. 
Aus Sicht des Regierungsrates ist im Zusammenhang mit diesen Arbeiten von Bedeutung, dass die 
vorgenommenen Bewertungen auch die Basis für die Liegenschaftskostenrechnung bilden, welche 
von der Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion per 1. Januar 2017 eingeführt wird. Bei einem Ver-
zicht auf eine Neubewertung des Verwaltungsvermögens müsste von einer Verzögerung um min-
destens ein Jahr ausgegangen werden. Die notwendigen Anpassungsarbeiten würden zudem er-
hebliche personelle Ressourcen beanspruchen und ebenfalls externe Kosten für Systemanpassun-
gen auslösen. 
Kritikpunkte der Motionäre 
Die Motionäre begründen ihre Forderung nach einem Verzicht auf eine Aufwertung des Verwal-
tungsvermögens einerseits damit, dass der Grosse Rat im Rahmen der Revision des FLG nur un-
genügend informiert worden sei. Andererseits sei die Aufwertung des Verwaltungsvermögens mit 
erheblichen finanzpolitischen Folgen verbunden. 
a) Zum ersten Kritikpunkt (ungenügende Information)  
Die Motionäre kritisieren, dass dem Grossen Rat nicht sämtliche Fakten vorgelegen hätten. Insbe-
sondere sei ihm nicht bekannt gewesen, dass die Aufwertung des Verwaltungsvermögens gemäss 
HRM2 nicht zwingend sei und dass andere Kantone HRM2 ohne Aufwertung des Verwaltungsver-
mögens eingeführt hätten. Der Entscheid müsse nun unter Berücksichtigung dieser bisher dem 
Grossen Rat und der Öffentlichkeit nicht bekannten Fakten neu beurteilt werden. Der Regierungsrat 
weist den Vorwurf einer intransparenten Information mit Nachdruck zurück. Er weist auf folgende 
Punkte hin: 
– Im Vortrag des Regierungsrates vom 3. Juli 2013 an den Grossen Rat zur FLG-Revision wird 

dargelegt, dass es sich beim HRM2 um eine Fachempfehlung der FDK handelt; selbst HRM2 ist 
somit für die Kantone nicht bindend. Auf Seite 5 wird ausdrücklich erwähnt, dass es den Kanto-
nen und Gemeinden frei steht, ergänzend zu HRM2 den strengeren Ipsas-Standard einzuführen 
bzw. sich an ihn anzulehnen. Die Unterschiede zwischen einer «reinen» HRM2- und einer Ipsas-
konformen-Einführung werden aufgezeigt und es wird darauf hingewiesen, dass die Neubewer-
tung der Aktiven und Passiven eines der zentralen Elemente einer Ipsas-konformen Einführung 
des HRM2 darstellt. Auch die Grössenordnung der Aufwertung wurde im Vortrag erwähnt. In ei-
ner Tabelle wurde nach damaligem Wissensstand aufgezeigt, welche Kantone das «reine» 
HRM2 einführen und welche Kantone sich an Ipsas anlehnen und damit ihr Vermögen neu be-
werten. 

– Die FLG-Revision wurde in der Novembersession 2013 in erster und einziger Lesung beschlos-
sen. Auch aus der Debatte geht hervor, dass sich der Grosse Rat in Kenntnis der politisch rele-
vanten Informationen und Fakten für eine Ipsas-konforme Umsetzung des HRM2 aussprach, kri-
tische Stimmen bzw. ablehnende Haltungen zur Aufwertung des Verwaltungsvermögens blieben 
aus, was die nachfolgenden Zitate belegen: 

  – Jürg Iseli, Zwieselberg (SVP), Präsident der Finanzkommission: «PDer Wechsel zu HRM2 be-
deutet neu eine moderne Buchführung. Der Hauptunterschied liegt in der Aufwertung des Anla-
gevermögens, insbesondere der LiegenschaftenPZiel von Ipsas ist der «True and Fair View», 
also die Erhöhung der Transparenz und der Verzicht auf stille Reserven. Anlagevermögen wer-
den zu effektiven Werten verbucht und müssen bilanziert und im Geschäftsverlauf periodisch ge-
sichtet werden. Die Aufwertungen müssen zudem offen gelegt werdenP» 

  – Hans Rudolf Feller, Steffisburg (FDP): «PZum FLG selber: Wir stimmen ihm ohne Wenn und 
Aber zu. Die Einführung von Ipsas ist zwar freiwillig, aber sie ist nötig und richtig und es ist auch 
Zeit, einen Standard anzuwenden, der einem internationalen Vergleich standhältPIn diesem 
System ergeben sich Aufwertungen in der Höhe von 4,8 Mrd. FrankenP» 

  – Franziska Schöni-Affolter, Bremgarten (glp): «PZum FLG: Wir stehen hinter den Änderungen, 
die aufgrund der Ipsas-konformen HRM2 gemacht werden mussten. Aufgrund dieser Änderung 
wird vor allem eine Transparenz hergestellt, aufgrund der man nicht irgendwo stille Reserven 
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vergraben kannPwodurch gewisse Aufwertungen entstehen, die dann natürlich auch wieder ab-
geschrieben werden müssenP» 

  – Hans Kipfer, Thun (EVP): «PAufwertungen und Abschreibungen müssen sauber dargestellt sein 
und klar kommuniziert werden, damit wir wissen, wo wir stehen.» 

  – Adrian Wüthrich, Huttwil (SP): «PDen Bereich HRM2 unterstützen wir ganz klarPDiese Aufwer-
tung werden wir nach aussen noch gut erklären müssen; also dass es sich dabei nicht einfach 
um Geld handelt, das wir ausgeben können und womit der Kanton Bern auf einmal über ein so 
riesiges Vermögen verfügtPWenn wir allenfalls über ein Eigenkapital verfügen sollten, wird es 
auch hinsichtlich der Schuldenbremse etwas anders aussehenP» 

  – Auch die Finanzdirektorin wies in ihrem Votum auf Folgendes hin: «PNoch zu den Änderungen 
des FLG und der Einführung von HRM2 und Ipsas: Es sind vor allem zwei politisch relevante As-
pekte im Zusammenhang mit der Einführung des Harmonisierten Rechnungsmodells wichtig und 
diese möchte ich nochmals erwähnen. Der erste Aspekt betrifft die AbschreibungsmethodePDer 
zweite Aspekt betrifft die Neubewertung des Finanz- und VerwaltungsvermögensPDazu mach-
ten wir eine Simulationsrechnung. Diese beträgt mit diesem Vorgang verbundene Aufwertungen 
in der Höhe von insgesamt 5 Mrd. FrankenPOhne die Verpflichtungen, die sich aus dem Pensi-
onskassengesetz ergeben, würde der Kanton also neu ein Eigenkapital von rund 3 Mrd. Franken 
aufweisenP» 

  – Die Finanzkommission wirkte als vorberatende Kommission der FLG-Revision. Sie wurde dabei 
umfassend über alle politisch relevanten Fakten informiert. 

Zusammenfassend war aus Sicht des Regierungsrates allen Beteiligten klar, dass mit der (freiwilli-
gen) Ipsas-konformen Einführung des HRM2 eine Neubewertung des Verwaltungsvermögens ein-
hergeht. Auch die Grössenordnung der Aufwertungen war dem Parlament bekannt. In der Vorlage 
wurde auch transparent ausgewiesen, dass der Kanton Bern – wie alle anderen Kantone, welche 
sich an Ipsas anlehnen – Ipsas nicht vollumfänglich umsetzen wird. 
b) Zum zweiten Kritikpunkt (finanzpolitische Folgen)  
Die Motionäre führen in der Begründung aus, dass mit der Aufwertung des Verwaltungsvermögens 
die Schuldenbremse teilweise aufgehoben werde. Art. 101a Abs. 2 der Kantonsverfassung sieht 
vor, dass ein Defizit des Geschäftsberichts nicht kompensiert werden muss, wenn der Kanton über 
Eigenkapital verfügt. Der Regierungsrat weist darauf hin, dass der Grosse Rat in Bezug auf diesen 
Sachverhalt in der laufenden Legislatur bereits zwei Vorstösse der beiden Motionäre abgelehnt hat:  
  – Parlamentarische Initiative 198-2014 «Aushebelung der Schuldenbremse wegen HRM2 muss 

verhindert werden» – abgelehnt in der Junisession 2015 mit 83 gegen 52 Stimmen. 
  – Motion 197-2014 «Keine Aushebelung der Schuldenbremse durch HRM2» – abgelehnt in der 

Junisession 2015 mit 88 gegen 47 Stimmen. 
Weiter weisen die Motionäre darauf hin, dass durch die Aufwertung das Vermögen nur auf dem 
Papier zunehme. Es könne auch nicht in flüssige Mittel umgewandelt werden, weil der Kanton die-
ses Vermögen zur Erfüllung der hoheitlichen Aufgaben benötige und deshalb nicht verkaufen kön-
ne. Der Regierungsrat geht mit den Motionären insofern einig, als dass das Verwaltungsvermögen 
keinen kaufmännischen Wert aufweist, solange dieses der öffentlichen Aufgabenerfüllung dient. 
Daraus abzuleiten, Verwaltungsvermögen habe für die öffentliche Hand keinen zu bilanzierenden 
Wert, ist jedoch falsch. Verwaltungsvermögen wird bereits heute unter HRM1 zu den Anschaffungs-
kosten bilanziert und anschliessend abgeschrieben. 
Immobilien des Verwaltungsvermögens müssen in erster Linie so gebaut werden und ausgestattet 
sein, dass der Kanton in diesen Objekten seine öffentlichen Aufgaben gemäss dem gesetzlichen 
Auftrag wahrnehmen kann. In Bezug auf die Neubewertung des bestehenden Verwaltungsvermö-
gens ist von Bedeutung, dass Wertverminderungen folglich durch Sachverhalte ausgelöst werden, 
welche die Form oder die Dauer der öffentlichen Aufgabenerfüllung einschränken. Dies ist bei-
spielsweise dann der Fall, wenn ein Gebäude durch Zerstörung, Umwelteinflüsse, Alterung oder 
aufgrund von neuen politischen oder technischen Anforderungen bzw. Rahmenbedingungen die 
Aufgabenerfüllung beeinträchtigt wird. Solange Immobilien für die Erfüllung öffentlicher Aufgaben 
genutzt werden und damit Teil des Verwaltungsvermögens sind, ist das Kriterium der «Marktfähig-
keit», d. h. die Frage, ob und zu welchem Preis beispielsweise eine Liegenschaft verkauft werden 
kann, nicht relevant. Diese Frage bzw. eine sich daraus ergebende Wertkorrektur einer Immobilie 
stellt sich erst dann, wenn diese nicht mehr für die öffentliche Aufgabenerfüllung genutzt und in das 
Finanzvermögen transferiert wird.  
Zusammenfassend bezieht sich beim Verwaltungsvermögen das Prinzip von «True and Fair View» 
nicht auf die «Marktfähigkeit» – ansonsten dürfte beispielsweise eine Strasse keinen Bilanzwert 
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aufweisen –, sondern auf den effektiven Nutzwert für die Erfüllung einer öffentlichen Aufgabe. 
Aus finanzpolitischer Sicht ist für den Regierungsrat folgender Aspekt von zentraler Bedeutung: Die 
Abschreibungen haben bei den öffentlichen Haushalten nicht nur eine betriebswirtschaftliche, son-
dern auch eine ganz wichtige finanzpolitische Bedeutung. In Kombination mit der Vorgabe, dass die 
Erfolgsrechnung mindestens ausgeglichen sein muss, stellen die Abschreibungen sicher, dass ge-
nügend Mittel zur Finanzierung neuer Investitionen erwirtschaftet werden. Idealerweise sollten sich 
die Abschreibungen und das Investitionsvolumen mittelfristig die Waage halten. Fallen die Ab-
schreibungen im Verhältnis zu den Investitionen zu tief aus, müssen zur Erfüllung der Vorgaben für 
die Schuldenbremse für die Investitionsrechnung substanzielle Ertragsüberschüsse in der Erfolgs-
rechnung erzielt werden. Gemäss nachfolgender Tabelle liegen bereits in der heutigen Planung 
2017-2020 (Voranschlag 2017 und Aufgaben-/Finanzplan 2018-2020) die Abschreibungen um 
durchschnittlich rund 90 Millionen Franken pro Jahr unter den geplanten Nettoinvestitionen. 
 
Eckwerte Voranschlag 2017 und Aufgaben-/Finanzplan 2018-2020 per 28. August 2016: 

 
Durch den Verzicht auf die Aufwertung des Verwaltungsvermögens würde der künftige Abschrei-
bungsbedarf in der Erfolgsrechnung deutlich geringer ausfallen. Erste Einschätzungen gehen von 
einer Reduktion des Abschreibungsvolumens um mindestens die Hälfte, d. h. von einem Minder-
aufwand von mindestens 200 Millionen Franken aus. Die vorstehend beschriebene «Lücke» zwi-
schen Abschreibungen und Investitionen würde sich somit nochmals ganz erheblich vergrössern. 
Die Erfolgsrechnung würde insofern «beschönigt», als der Abschreibungsbedarf nicht mehr den 
realen Gegebenheiten entsprechen würde. Dadurch würde nicht nur die Refinanzierung der beste-
henden Vermögenswerte, sondern auch die Finanzierung neuer Investitionen gefährdet. 
 
Eckwerte Voranschlag 2017 und Aufgaben-/Finanzplan 2018-2020 per 28. August 2016 bei Verzicht auf Aufwertung des 

Verwaltungsvermögens (Annahme: Minderabschreibungen von 200 Mio. Franken): 
 

 
Zur Forderung gemäss Ziffer 4 
Als Massnahme zur Entlastung der Erfolgsrechnung wurde im Rahmen der Angebots- und Struktur-
überprüfung (ASP 2014) beschlossen, im Umfang der Aufwertung der fondsfinanzierten Vermö-
genswerte eine Aufwertungsreserve zu bilden, welche innerhalb von 15 Jahren in jährlichen Tran-
chen von 1/15 aufgelöst wird. Die Ziffer 4 verlangt, dass der Gesamtbetrag der Aufwertung dieser 
Reserve zugeführt und linear innerhalb von 50 Jahren abgeschrieben wird. Der Regierungsrat lehnt 
diese Forderung ab. Die vorgesehene Frist von 15 Jahren übertrifft bereits die HRM2-Empfehlung, 
welche eine Auflösung der Aufwertungsreserve innerhalb von 10 Jahren vorsieht. Diese entspricht 
jedoch in etwa der effektiven Restnutzungsdauer der Vermögensanlage und ist deshalb vertretbar. 

in Millionen CHF Voranschlag Finanzplan
2017 2018 2019 2021

Saldo Erfolgsrechnung 99 18 -95 -88

Abschreibungen Verwaltungsvermögen 396 392 417 434
Entnahme aus Aufwertungsreserve -30 -30 -30 -30
Selbstfinanzierung 464 380 292 316

Nettoinvestitionen 456 483 472 469

Finanzierungssaldo 8 -103 -180 -153

in Millionen CHF Voranschlag Finanzplan
2017 2018 2019 2021

Saldo Erfolgsrechnung 269 188 75 82

Abschreibungen Verwaltungsvermögen 196 192 217 234
Entnahme aus Aufwertungsreserve 0 0 0 0
Selbstfinanzierung 464 380 292 316

Nettoinvestitionen 456 483 472 469

Finanzierungssaldo 8 -103 -180 -153
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Demgegenüber würde eine Bildung einer Aufwertungsreserve in der Höhe des Gesamtbetrages der 
Vermögensneubewertung und deren erfolgswirksame Auflösung über 50 Jahre dem Prinzip von 
True and Fair widersprechen und sowohl die effektive Restnutzungsdauer der Vermögenswerte wie 
auch der HRM2-Empfehlung bei weitem übersteigen.  
Zusammenfassung 
Nach Auffassung des Regierungsrates hat der Grosse Rat mit der Revision des FLG im Jahr 2013 
in Kenntnis aller politisch relevanten Fakten der Ipsas-konforme Einführung des HRM2 zugestimmt. 
In den vergangenen Jahren wurden in Bezug auf die damit einhergehende Neubewertung des Ver-
mögens grosse Anstrengungen unternommen und erhebliche personelle und finanzielle Ressour-
cen eingesetzt. Die Umsetzung orientierte sich ausschliesslich an den entsprechenden Fachemp-
fehlungen und der Methode, wie sie auch in den anderen Kantonen angewandt wurden. Die Arbei-
ten wurden von der Finanzkontrolle und von ausgewiesenen externen Experten begleitet. Dass mit 
der Neubewertung des Vermögens der Kanton Bern über Eigenkapital verfügen wird, mag in gewis-
sen politischen Kreisen zwar als störend empfunden werden. Dies darf aber nach Auffassung des 
Regierungsrates nicht der Anlass dafür sein, nun auf die mit dem Grundsatzentscheid einer Ipsas-
konformen HRM2-Einführung verbundene Neubewertung des Verwaltungsvermögens zu verzich-
ten. Die Einführung der Liegenschaftskostenrechnung würde sich um mindestens ein Jahr verzö-
gern und erhebliche personelle Ressourcen beanspruchen. Finanzpolitisch hätte ein Verzicht auf 
eine Aufwertung weitreichende Auswirkungen. Die Erfolgsrechnung würde erheblich «beschönigt». 
Der ausgewiesene Abschreibungsbedarf würde nicht den effektiven Gegenheiten entsprechen. Die 
Refinanzierung der bestehenden Vermögenswerte und die Finanzierung neuer Investitionen wären 
dadurch gefährdet. Aus diesen Gründen lehnt der Regierungsrat die Motion ab. 
Der Regierungsrat beantragt: 
Ablehnung 
 
 
Präsident. Wir kommen zu Traktandum 12, bitte rennen Sie noch nicht davon. Punkte 1 bis 3 der 
Motion sind zurückgezogen, wir diskutieren also nur noch über Punkt 4. Das Wort hat zunächst 
Grossrat Krähenbühl, anschliessend folgt Grossrat Guggisberg als Mitmotionär.    
 
Samuel Krähenbühl, Unterlangenegg (SVP). Ich habe mich bereits am Samstag – nicht zwischen 
Ochs und Esel, aber zwischen Schwein und Kuh – an der OHA ein wenig mit der Regierungspräsi-
dentin unterhalten. Wir wurden uns dabei zwar nicht einig, aber ich habe ihr dort versprochen, ich 
würde zumindest dieses Jahr keine Vorstösse zum Thema HRM2 mehr einreichen. (Heiterkeit. Der 
Redner wendet sich an Frau Regierungspräsidentin Simon:) Vielleicht ändert sich das dann wieder 
einmal, aber vorderhand wirst du vor mir Ruhe haben. 
In der griechischen Mythologie gab es den König Midas. Ihm gab der Gott Dionysos – Bacchus, in 
Lateinisch – einen Wunsch frei. König Midas wünschte sich, aus allem, was er mit den Händen be-
rühre, Gold machen zu können. Zuerst war König Midas begeistert: Alles, was er berührte, wurde 
sofort zu Gold. Was geschah jedoch? Auch alles, was er zum Mund führen wollte, wurde zu Gold. 
Er wäre beinahe verhungert. Deshalb musste er dann Dionysos bitten, diese Gabe wieder zurück-
zunehmen, weil sie nicht funktionierte. Werte Kolleginnen und Kollegen, wir sind hier im Kanton 
Bern im Moment auch ein wenig wie König Midas. Auch wir bilden uns ein, aus nichts Geld, bzw. 
Gold machen zu können. Wir machen nämlich mit unserem neuen Rechnungslegungssystem – 
Simsalabim – aus einem Finanzfehlbetrag ein Vermögen. Das Geheimnis ist die berühmte Aufwer-
tung des Verwaltungsvermögens. Obwohl wir mit der Schuldanerkennung der Pensionskassen ei-
gentlich schlechter dastehen als vorher, haben wir einmal anstelle eines Bilanzfehlbetrags sogar 
einen Gewinn in der Bilanz. 
Mir ist bewusst, dass es tausend Gründe gibt, gegen diese Motion, und namentlich gegen Punkt 4 
zu sein, den Lars Guggisberg im Detail erläutern wird. Insbesondere den Zeitpunkt kann man immer 
kritisieren. Anderseits, wenn wir erst in einem Jahr damit kämen, wäre die Einführung des Systems 
noch weiter fortgeschritten. Deshalb wollten wir es doch lieber jetzt nochmals aufs Tapet bringen. 
Ich möchte nur kurz noch zwei wichtige Punkte anführen. Man hat jetzt immer gehört, der Kanton 
Bern wolle das System IPSAS-konform (International Public Sector Accounting Standards) einfüh-
ren. Das ist der berühmte Standard, den der Regierungsrat immer anführt. Auch in der Antwort auf 
unsere Motion spricht er immer wieder von der IPSAS-Konformität. Tatsache ist aber, liebe Kolle-
ginnen und Kollegen, dass wir dieses Rechnungslegungssystem nicht IPSAS-konform einführen. 
Erstens hatten wir zu viele Staatsbeteiligungen, wie BEKB, BKW und weitere. Eigentlich würde 
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IPSAS vorsehen, dass diese Mehrheitsbeteiligungen an Firmen, also eben beispielsweise jene der 
BEKB, in der Bilanz konsolidiert werden müssten. Das tun wir nicht, wie es nach IPSAS sein sollte. 
Zweitens müssten wir nach IPSAS die Steuern periodengerecht abgrenzen. Auch das tun wir nicht. 
Drittens sollten sich nach IPSAS alle Finanzierungen ungeachtet dessen, wie sie geschehen, auf 
den Finanzierungssaldo und die Schuldenbremse auswirken. Das machen wir ebenfalls nicht: Der 
Investitionsspitzenfonds ist ausgenommen. Es ist also falsch, wenn man immer sagt, die Einführung 
geschehe IPSAS-konform.  
Zweitens machen andere Kantone diese Aufwertung auch nicht. Leider mussten wir aber feststel-
len, dass eine deutliche Mehrheit unter Ihnen offenbar die Punkte 1 bis 3 bestreitet. Der vierte Punkt 
wird vermutlich auch bestritten, aber dort haben wir noch am ehesten etwas Hoffnung. Zudem konn-
te man am Samstag – zu meinem Erstaunen – in der Zeitung lesen, dass in der FiKo offenbar eine 
Debatte über die Art der Aufwertung in Gang sei. Namentlich darüber, ob man Anschaffungs- oder 
Wiederbeschaffungswert als Werte aufnehmen wolle. Da der dritte Punkt der Motion zufällig ein 
wenig in diese Richtung zielt, möchten wir dieser Diskussion nicht vorgreifen. Ich mache natürlich 
aus meinem Herzen keine Mördergrube, wenn ich hier den Wunsch an die FiKo ausspreche, man 
möge sich für den Anschaffungs- und nicht für den Widerbeschaffungswert entscheiden. Langer 
Rede kurzer Sinn: Mein Kollege Lars Guggisberg wird nun noch kurz begründen, worum es in Punkt 
4 geht, und weshalb man diesen annehmen sollte.  
 
Präsident. Der Mitmotionär hat das Wort. Sie haben drei Minuten Redezeit. 
 
Lars Guggisberg, Kirchlindach (SVP). Ich möchte mein kurzes Votum mit einer Frage an Sie alle 
einleiten. Für wen machen wir hier im Rat eigentlich Politik? Das sehen vielleicht nicht alle gleich. 
Sicher machen wir Politik für alle heute hier im Rat vertretenen Generationen, je nach Altersklasse. 
Ich finde aber, wir sollten vor allem auch Politik für die künftigen Generationen machen. Vor diesem 
Hintergrund machen wir es uns, bezogen auf die Frage, die hier zur Diskussion steht, aber gerade 
etwas sehr einfach. Wir werten unser Verwaltungsvermögen um Milliarden auf. Das ist gerade sehr 
praktisch, denn so können wir nämlich die Sanierung unserer Pensionskassen, im Rahmen von 
rund 2 Mrd. Franken, bilanzmässig gerade schön versorgen und einbetten, ohne dass dies gross 
auffallen würde. Treffen wird diese Massnahme aber vor allem künftige Generationen, wenn sie die 
künftigen, hohen Abschreibungen tragen werden müssen, die wir durch die Aufwertung des Verwal-
tungsvermögens verursachen. Diese Aufwertungen belasten die Rechnung erst ab dem Jahr 2032 
zusätzlich. Vorher nicht, weil die Regierung eine Aufwertungsreserve bilden will, die sie in den ers-
ten 15 Jahren benötigt, um die Kosten der zusätzlichen Abschreibungen zu finanzieren. Wir verlan-
gen hier nichts anderes, als dass man dasselbe, was die Regierung für 15 Jahren machen will, für 
die gesamte Dauer macht, in der die Aufwertung zusätzliche Abschreibungen verursacht. Sprich: 
Wir vergrössern die Aufwertungsreserven so, dass die Rechnung ab 2032 nicht zusätzlich belastet 
wird. 
Wenn es gemäss Lösung des Regierungsrats ans Eingemachte gehen wird, ab 2032, wird von uns 
wohl praktisch niemand mehr in diesem Saal sitzen. Deshalb möchte ich vor allem auch Grossrätin-
nen und Grossräte ansprechen, die kleine Grosskinder oder Kinder haben. Beispielsweise Kilian, 
Patric, Sarah, Reto, Daphne, Meret, Adrian, Andrea – alle auf dieser Seite hier: (Der Redner wendet 
sich an die angesprochenen Ratsmitglieder der Grünen und der SP-JUSO-PSA). Wollt ihr wirklich, 
dass eure Kinder finanziell werden tragen müssen, was wir heute ohne Not mit dieser Aufwertung 
des Verwaltungsvermögens verursachen? Ich will das auf jeden Fall nicht. Helft doch mit, dies zu 
verhindern, und stimmt wenigstens Punkt 4 unserer Motion zu. 
 
Präsident. Bisher hat sich noch niemand zum Fraktionsvotum angemeldet. Ich vermute, es würde 
ohnehin zeitlich etwas knapp, und ich möchte die Fraktionsdiskussion nicht auseinander reissen. 
Deshalb hören wir hier auf und fahren morgen früh weiter. Ich wünsche Ihnen einen schönen 
Abend, kommen Sie gut nach Hause. Wir sehen uns morgen um 09.00 Uhr.  
 
Hier werden die Beratungen unterbrochen.  
 
Schluss der Sitzung um 16.27 Uhr.  
 
Die Redaktorinnen: 
Catherine Graf Lutz (f) 
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Claudine Blum (d) 
 

 

 

 


